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(2) Der Rat hat die neugewählte Volksvertretung inner
halb von zwei Wochen nach uer Neuwahl einzuberufen.

A b s c h n i t t  I I  

Aufgaben und Rechte der örtlichen Räte 

§32

(1) Die Räte haben auf der Grundlage und in Durchfüh
rung der Beschlüsse der Volksvertretung sowie der Gesetze, 
Verordnungen und anderer für sie verbindlicher Bestim
mungen die Durchführung der der Volksvertretung gemäß 
§ 6 obliegenden Aufgaben zu organisieren.

(2) Dazu haben die Räte insbesondere

a) in Zusammenarbeit mit den ständigen Kommissionen 
die Tagungen der Volksvertretung vorzubereiten;

b) die Abgeordneten sowie die ständigen und die zeit
weiligen Kommissionen bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen und ihre Unterstützung 
durch die Fachorgane zu gewährleisten;

c) die einheitliche Leitung ihrer Fachorgane und der 
ihnen unterstellten Betriebe und Einrichtungen zu 
gewährleisten;

d) unter Beachtung der Verantwortlichkeit der unteren 
Räte diese bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen;

e) den Entwurf des Volkswirtschaftsplanes und des 
Haushaltsplanes auszuarbeiten und der Volksvertre
tung zur Beschlußfassung vorzulegen.


